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REB - Ressourceneffizienzprogramme im ÖLN  

Bald geht es wieder an die Erfassung der Kulturen und der REB-Massnahmen. Hierzu der ak-

tuelle Stand.  

Die bisherigen Ressourceneffizienbeiträge REB für schonende Bodenbearbeitung, für präzise 

Applikationstechnik, für die kontinuierliche Innenreinigung, für die Phasenfütterung von 

Schweinen, für die Reduktion von Pflanzenschutzmitteln PSM im Obstbau, Rebbau und Zu-

ckerrübenanbau sowie für die Reduktion von Herbiziden im Ackerbau werden bis 2022 weiter-

geführt. Der Beitrag für das emissionsarme Ausbringen von Gülle mit dem Schleppschlauch 

läuft bis zum 31. August 2021. Bezüglich des Schleppschlauchobligatoriums gibt es nach wie 

vor keinen Entscheid, es ist im Parlament pendent.  

 

REB Reduktion von PSM in den Zuckerrüben 

Wer eine oder mehrere Parzellen für die Reduktion von PSM im Zuckerrübenanbau anmeldet, 

darf bei allen Massnahme keinen Pflanzenschutzmittelwirkstoff einsetzen, der sich auf der 

Liste der PSM mit besonderem Risikopotenzial befindet. Es stehen vier Massnahmen zur 

Wahl: 

M1 Hacken und Bandbehandlung ab 4-Blattstadium (Beitrag Fr. 200.-/ha) 

M2 Hacken und Bandbehandlung ab Saat (Beitrag Fr. 400.-/ha) 

M3 Verzicht auf Herbizide (Beitrag Fr. 800.-/ha, nicht kumulierbar mit dem Zusatzbeitrag für 

Herbizidverzicht nach pfluglosem Anbau) 

M4 Verzicht auf Fungizide und Insektizide (Beitrag Fr. 400.-/ha, kombinierbar mit M1, M2 oder 

M3,). Eine Abmeldung hat auch bei einer Sonderbewilligung für eine Insektizidbehandlung zu 

erfolgen. Eine Abmeldung ist möglich pro Parzelle (dann für alle Massnahmen) oder pro Mass-

nahme (dann für alle Flächen). Die Anforderungen für IP-Suisse Zuckerrüben entsprechen im 

Prinzip der Massnahme M4, dazu muss noch auf den Herbizidwirkstoff S-Metolachlor (Dual 

Gold) verzichtet werden und pro Hektar müssen 10 Aren BFF auf Ackerland vorhanden sein. 

Somit bietet es sich an, sich nebst der Anmeldung bei IPS auch für M4 anzumelden. Wer sich 

noch nicht für das Programm Reduktion der PSM im Zuckerrübenanbau angemeldet hat, kann 

sich ausnahmsweise noch nachmelden bei claudia.ochsner@sh.ch. Die einzelne Massnahme 

wird dann erst in der kommenden Datenerhebung angewählt. 

Bei den Schädlingen sind vor allem Erdflöhe und Blattläuse relevant. Erdflöhe können nur mit 

Sonderbewilligung bekämpft werden, die Mittel Karate und Fastac Perlen sind nicht mit REB 

https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-produktion/pflanzenschutz/aktionsplan.html#:~:text=Der%20Bundesrat%20hat%20am%206,zum%20chemischen%20Pflanzenschutz%20gef%C3%B6rdert%20werden.
mailto:claudia.ochsner@sh.ch
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kompatibel (siehe Liste). Bei den Blattläusen ist Pirimicarb (max. 2 Einsätze gegen schwarze 

Blattläuse) in den REB nicht erlaubt. Die beiden notfallmässig zugelassenen Wirkstoffe Spiro-

tetramat (Movento SC) und Acetamiprid (Gazelle SG/Basudin SG/Barritus Rex/Oryx Pro) be-

finden sich nicht auf der Liste der PSM mit besonderem Risikopotenzial und sind darum mit 

M1-M3 kompatibel. Für die schnellere Übersicht ist eine Zusammenstellung der PSM mit be-

sonderem Risikopotenzial für den Zuckerrübenanbau angefügt. Sie kann auch hier auf der 

Homepage des Landwirtschaftsamtes unter den Downloads heruntergeladen werden.  

 

21. Januar 2021, Lena Heinzer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-rde/Verwaltung/Volkswirtschaftsdepartement/Landwirtschaftsamt/Ressourcenschutz-1642452-DE.html
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